
 

 
Inhaltliche Beschreibung: 

 

Fluglärmschutzbereich BER 
 
 

Mit dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) werden in der Umgebung von 
Flugplätzen bauliche Nutzungsbeschränkungen und baulicher Schallschutz sowie die Erstattung 
von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen und Bauverbote geregelt. 
Hierfür wird mit verbindlich vorgegebenen Ermittlungsverfahren ein Lärmschutzbereich für alle 
Verkehrsflughäfen mit Fluglinien- oder Pauschalflugreiseverkehr, für alle militärischen 
Flugplätze mit Strahlflugzeugbetrieb und für einige andere Flugplätze ermittelt. 
Dieser besteht aus zwei Schutzzonen für den Tag und für Flugplätze mit Nachtflugbetrieb (22 
bis 6 Uhr) auch einer separaten Nacht-Schutzzone. Der Lärmschutzbereich wird durch 
Rechtsverordnungen der Bundesländer festgesetzt [§ 4 FluLärmG]. 
 
Unabhängig von der Festsetzung eines Lärmschutzbereiches findet eine Erfassung der 
Fluglärmbelastung in Berlin regelmäßig im Rahmen der Umsetzung der EU-Umgebungslärm-
Richtlinie statt. 
Hierfür ist die Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) zur Umsetzung der EU-
Umgebungslärm-Richtlinie relevant. Deren Ergebnisse fließen u. a. in die Bewertungen zum 
jeweils aktuellen Mietspiegel des Landes Berlin ein. 
 
Durch die Eröffnung des Verkehrsflughafens Berlin Brandenburg (BER) am 31.10.2020 und die 
endgültige Schließung des Verkehrsflughafens Berlin-Tegel am 05.05.2021 konzentriert sich der 
Berliner Flugverkehr nun auf den Standort des BER. 
 
Auf den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) sind zwei voneinander unabhängige Regelungen 
anzuwenden. 
 
Der Lärmschutzbereich eines Flugplatzes wird gemäß dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
nach der Lärmbelastung in zwei Schutzzonen für den Tag und eine Schutzzone für die Nacht 
gegliedert. Schutzzonen sind jeweils diejenigen Gebiete außerhalb des Flughafengeländes, in 
denen der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente Dauerschallpegel LAeq sowie bei der 
Nacht-Schutzzone auch der fluglärmbedingte Maximalpegel LAmax die nachfolgend genannten 
Werte übersteigt, wobei die Häufigkeit aus dem Mittelwert über die sechs verkehrsreichsten 
Monate des Prognosejahres bestimmt wird [§ 2 (2) FluLärmG]. 
 
Um den Flughafen BER betragen diese Werte für die 
 
Tag-Schutzzone 1 LAeq Tag = 65 dB(A), 
Tag-Schutzzone 2 LAeq Tag = 60 dB(A), 
Nacht-Schutzzone LAeq Nacht = 55 dB(A) und LAmax = 6 mal 57 dB(A) innen. 
Bauverbote im Lärmschutzbereich grundsätzlich sowie in der Tag-Schutzzone 1 und in der 
Nacht-Schutzzone sind im § 5, Beschränkungen der baulichen Nutzung im § 6 FluLärmG, 
geregelt. 


